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 GemeindeNachrichten Nummer 6   Juli 2017

 Aktuelles aus der Gemeinde
Behinderung durch Hecken und Sträucher

Bereits in der letzten Ausgabe der Nuß-
dorfer GemeindeNachrichten haben wir 
darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Hecken und Sträucher, die die Sicht auf 
den Straßenverlauf, die Einrichtungen 
zur Regelung und Sicherung des Verkehrs 
(Verkehrszeichen) und die Benutzbarkeit 
der Straßen (auch Gehsteige) und Wege 
beeinträchtigen, von deren Besitzer zu-
rückzuschneiden oder zu entfernen sind. 

Wir erlauben uns an dieser Stelle, 
nochmals ausdrücklich auf diesen Um-
stand hinzuweisen.

Allen Verkehrsteilnehmern sollte das ge-
fahrlose Benutzen der Straßen und Wege 
ohne Sichtbehinderung gewährleistet 
sein. Achten Sie bitte aus diesem Grund 
auf einen regelmäßigen Rückschnitt Ihrer 
Hecken und Sträucher im Bereich von öf-
fentlichen Straßen und Wegen.

Bitte achten Sie auf einen regelmäßigen Rück-
schnitt Ihrer Hecken und Sträucher im Be-
reich öffentlicher Straßen und Wege!

Wildbach und Lawinenverbauung
Hochwasserdosiersperre Grubwiese – Nußdorferbach

Im Februar d. J. wurden die Arbeiten an 
der Hochwasserdosiersperre Grubwiese 
im Einzugsgebiet des Nußdorferbaches 
durch die zuständige Dienststelle der 
Wildbach- und Lawinenverbauung auf-
genommen.

Der Baugrubenaushub gestaltete sich 
schwieriger als angenommen und dauer-
te beinahe drei Monate. Derzeit sind die 
Arbeiten an der Fundierung der Sperre in 
vollem Gange. 

Die sogenannte „Loamgruabn“ am Nußdor-
ferbach macht ihrem Namen alle Ehre.

Die Rückhaltesperre mit einer Breite von 45 m 
und einer Höhe von 13 m, gemessen von der 
Fundamentsohle bis zur Oberkante der Sper-
renwand, wird ein Retentionsvolumen von 
über 16.000 m³ Wasser aufweisen.

Nach Fertigstellung der Sperre werden ins-
gesamt ca. 1.000 m³ Beton, ca. 80 Tonnen 
Bewehrungsstahl verbaut und über 15.000 m³ 
Erde bewegt worden sein.Helmut Schwarzl, Wildbach- und Lawinenverbauung

Freie Mietwohnung im Arzthaus

Das zuvor vom Vitalhaus Nußdorf mit-
genutzte Dachgeschoß des Arzthauses 
(Seestraße 2) steht zur Vermietung frei.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde die 
Schiffsanlegestelle im Seebad Nußdorf 
a.A. durch die Firma Schönleitner Bau sa-
niert und erstrahlt seither in neuem Glanz.

Die Projektkosten in der Höhe von € 
23.210,- wurden von der Attersee Schiff-
fahrt, dem Tourismusverband Attersee, 
dem Verschönerungsverein Nußdorf a.A. 
sowie der Gemeinde finanziert.

Die 81 m2 große Wohnung verfügt 
über 4 Zimmer und einem südseitigen 
Balkon. Grundvoraussetzung für das 
Mietverhältnis ist die Gründung eines 
Hauptwohnsitzes. 

Für weitere Auskünfte oder die Ver-
einbarung eines Besichtigungstermins 
stehen Ihnen die Mitarbeiter des Ge-
meindeamtes sehr gerne zur Verfü-
gung.
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